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Nicht mehr allein
Die Sozialversicherung hat ihre Vorschriften 
verschärft: Ab 2017 dürfen Waldbauern nicht 
mehr alleine mit der Motorsäge arbeiten.

V or allem für Einmannunter-
nehmen, die im Lohnbetrieb 
Holz ernten, bedeuten die 

neuen Durchführungsanweisun-
gen (DA) der Unfallverhütungsvor-
schrift Forsten (UVV-Forsten) das 
Ende ihrer jetzigen Tätigkeit. Da-
rüber hinaus gibt es auch für die 
Arbeit im bäuerlichen Privatwald 
Änderungen. Der Grund sind 
schwere Unfälle bei der Holzernte 
mit der Motorsäge.

Bislang mit PNA möglich
Lohnunternehmer durften bislang 
alleine Motorsägearbeiten im Wald 
durchführen, sofern sie eine soge-
nannte Personen-Notsignal-Anla-
ge (PNA) mitführten. 
Der Träger eines solchen Gerätes 
hat die Möglichkeit, durch Drü-
cken der Notsignaltaste einen Per-
sonenalarm auszulösen, um damit 
die Rettungskräfte zu alarmieren. 
Weiterhin kann das Gerät beim 
Eintritt einer festgelegten Alarm-
bedingung, z. B. wenn ein Bewe-
gungssensor kein Signal mehr er-
hält, automatisch einen Alarm aus-
lösen. Das gewährleistet, dass das 
Gerät auch dann einen Notruf ab-
sendet, wenn der Motorsägeführer 
aufgrund einer Verletzung das Be-
wusstsein verloren hat. 
In einer Mitteilung vom 6. Dezem-
ber schreibt die SVLFG (Sozialver-
sicherung Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau) nun sinngemäß:

 ■ Wie die Schwere der Unfälle 
zeigt, verlangen die Notfallsituati-
onen bei der Motorsägearbeit im 
Forst die sofortige Hilfe durch ei-
nen Ersthelfer. Zukünftig ist der 
Unternehmer bei der Alleinarbeit 
mit der Motorsäge dazu verpflich-
tet, eine sofortige Erste Hilfe si-
cherzustellen. Dabei ist der Forst-
unternehmer auf sich gestellt, das 
geeignete Mittel zu finden. Die 
technische Absicherung in Form 
einer PNA wird auf das Arbeiten 
mit der Seilwinde begrenzt.

 ■ Lediglich beim motormanuel-
len Arbeiten im eigenen bäuerli-
chen Betrieb gibt es noch Ausnah-
mefälle, die die Alleinarbeit er-
möglichen. 
In diesem Fall soll die Verwendung 
eines Mobiltelefons mit Notruf-
funktion die bereits geforderten 
„geeigneten technischen Maßnah-
men“ erweitern und das Absetzen 

eines passiven Notrufs ermögli-
chen (das Mobiltelefon muss der 
DIN V VDE V 0825-11 entspre-
chen).
Eine konkrete Erklärung, inwiefern 
sich der Forstunternehmer absi-
chern muss oder in welchen Aus-
nahmefällenbäuerlicheBetriebeal-
lein motormanuell arbeiten dürfen, 
bleibt die SVLFG derweil schuldig. 
Allerdings begründete die Sozial-
versicherung die Notwendigkeit 
der aktualisierten Anweisung. Auf 
Nachfrage des Wochenblattes er-
klärte die SVLFG, dass vor allem 
bei Schnittverletzungen mit einem 
starken Blutverlust oder bei Atem-
problemen durch Einklemmen un-
ter einer Last ein Ersthelfer vor Ort 
nötig ist. Das Notrufsignal durch 
die PNA diene in diesem Fall ledig-
lich als Unterstützung. Es ersetze 
jedoch nicht den zweiten Mann, 
der in der Lage sei, einen Druckver-
band anzulegen oder den Unfall-
verletzten mit einer Motorsäge frei-
zuschneiden.

Praktisch umsetzen
Die Lohnunternehmer sind nun 
gefordert, die Auflage der SVLFG 
umzusetzen. Das gilt auch für Mi-
chael Schulte (Name von der Re-
daktion geändert). Der 50-Jährige 
Forstwirt aus dem Sauerland be-
treibt ein Lohnunternehmen und 
führt überwiegend Motorsägear-
beiten in Alleinarbeit aus. Das sind 
vor allem „Kleckerarbeiten“, wie 
er beschreibt. Dazu zählen die Ern-
te von Käferlöchern und sonstige 
Sammelhiebe. Schulte sagt, dass er 
häufig die Arbeiten erledigt, für 
die sich der Einsatz von Erntema-
schinen nicht lohnt. Für den Forst-
wirt sind diese Aufträge überle-
benswichtig, da die Sammelhiebe 
meist mit größeren Durchfors-
tungs- oder Endnutzungshieben 
verknüpft sind. Für größere Auf-
träge beschäftigt Schulte zwei An-
gestellte. Der Forstwirt kritisiert 
die Auflage der SVLFG zum Verbot 
der Alleinarbeit nicht generell. Al-
lerdings wünscht sich der Unter-
nehmer eine Ausnahmeregelung 
für die Sammelhiebe. 

Kosten werden explodieren
Die „Kleckerarbeiten“ sind für 
Schulte mit viel Planungsaufwand 

verbunden. Denn im Gegensatz zu 
großen Aufträgen sind die Rüst- 
und Umsetzzeiten deutlich höher. 
„Drei Käferfichten in der einen Ab-
teilung, acht Fichten in der über-
nächsten Fläche und weitere elf 
Bäume, umdieFuhre zu füllen, ein
paar Kilometer weiter. Da kann es 
passieren, dass ich genauso lange 
mein Werkzeug ein- und auspacke 
und im Auto sitze, wie ich für die 
Ernte benötige“, gibt der Forstwirt 
zu bedenken. „Bei Aufarbeitungs
preisen vondurchschnittlich 10€/
fm würden die Kosten für den 
Waldbesitzer explodieren“, warnt 
er. Wie Schulte sagt, kann er bei 

Zu viele schwere Verletzungen ergeben sich in Einmannbetrieben vor allem bei 
Sammelhieben oder der Aufarbeitung von Kalamitätsholz. Darum verbietet die 
SVLFG die Alleinarbeit mit der Motorsäge. 
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diesen Hieben nur allein arbeiten, 
da die Schläge so winzig sind, dass 
die Sicherheit eines zweiten Forst-
wirts nicht gegeben ist. „Der Mit-
arbeiter steht nur daneben und 
kostet mich und den Waldbesitzer 
Geld“, urteilt Schulte. „Die Kosten 
kann ich nicht auf den Hieb umle-
gen. Mit der PNA habe ich mich 
sicher gefühlt“, sagt Schulte. 
Allerdings erklärt die SVLFG, dass 
bei der Aufarbeitung von Sammel-
hieben und vor allem bei der Ern -
te von Käferbäumen Unfälle ent-
stehen. Deshalb sei besonders in 
diesen Situationen eine zweite 
Person nötig.  Kevin Schlotmann


